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Betreff

Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Kommunen Lohmar,
Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Sankt Augustin, Windeck und Ruppichteroth unter
der Federführung Lohmars wurde ein Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) im Jahr 2019
eingerichtet.

Hierbei werden an den Wochenenden in den Nächten von Freitag auf Samstag und von
Samstag auf Sonntag sowie in den Nächten vor gesetzlichen Feiertagen jeweils zwischen
22:00 und 4:00 Uhr vorwiegend Ruhestörungen innerhalb der genannten Kommunen
abgearbeitet.

Die CDU-Fraktion interessiert eine Bewertung dieser bisherigen Zusammenarbeit im
Hinblick auf den Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger in Sankt Augustin im Verhältnis zu
den Kosten für die Kooperation.

Fragestellung:
Vor dem Hintergrund bitten wir um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Einsätze wurden durch den interkommunalen Kommunalen
Ordnungsaußendienst im vergangenen Jahr geleistet? (Bitte mit Angabe der Anteile
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der einzelnen Kommunen)

2. Wie bewertet die Verwaltung die Effizienz des Konzeptes hinsichtlich der Dauer der
Anfahrt zum jeweiligen Einsatzort, der Präsenz in unserem Stadtgebiet? Können alle
gemeldeten Einsätze in einer angemessenen Zeit abgearbeitet werden?

3. Wie bewertet die Verwaltung die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des
kommunalen Ordnungsaußendienstes?

4. Sieht die Verwaltung Alternativen zur aktuellen Regelung?
Falls ja: Welche wären das und wie werden diese bewertet?
Wann und wie könnte eine Umsetzung möglich sein?

Wir bitten, die Fragen schriftlich zu beantworten.

gez. Sascha Lienesch


